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Wahhverbung im Stadtgebiet Dessau-Roßlaq enlässlich der LANDTAGSWAHL 2011
am 20-03.2t11

Aufslellen bzw, Anbr:ngen vgn pa.teieigsnen mobilgn Großwgrbeflächsn inrcrhalb
der Stadl Dessau-Roßlau, So.d6rnuEungs€.laubnis - lhr Anlrag vom 17.02.2011

Sehr geehrle. Herr Krüger,

unter Bezugnahme auf lhre o. g. Anträge genehmigen wir lbnen gem. S 18 Abs. 1
Straßengeset des Landes Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06.07.1993 in der derzeit
geltenden Fassung :- V. m. $S 2 und 5 der Sondernutzungssatzung der Stadt Dessau-
Roßlau vom 30.05.2008, in Kraft gesetzt am 31.05.2008, in der derzeit geltenden Fassung
für den

Zeltraum vorn 18.02,2011 bls 27.03.2011

'1, ias Aufstellen parieieigen€r mobiler Großwah:werbetafrln (W€sselmanntafeln)
at: folgenden Stsrdorten d€9 Stadtgeb:etes Dessau-Roßlau, soweit hisr noch
Str6ntliche Fläche.r zür Vefügung stehen:
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Ludwigsha{ener Straße / Kreuzbergstraße Std / West
Friedrichslraße / Antoinettenstraße - Stadtpark
Oranienbaumer Chausse€ / Friede,ikenplatz Süd / West (Muldewehr)
Hauptbahnbof, Parkfläche in Richtung Süd
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2. unlsr Einhaltung nachstebender Auflagen:

1. Gemäß Straßenverkehrsordnung ist das Aofstellen oder Anbringen von We.beträgern
im Bereich von Kreuzungel und Einmilndungen nichl gestattet-

?. Die We.beträge. dürfen Ve.kehrszeichen nicht gleichen, mit ihnen verwechselt werdet
oder deren Wirkung beeinträchtigen und nlcht an Vetkehrszeichen und
Leiteinrichlungen installiert werden.

3. Es ist auf die strikte Einhaltüng der Sestimmungen der Statik zu achten.
4. Das Überfahren der Nebenanlagen zum Zwecke des Auf- und Abbaus ist nur mil

Fahrzeugen unter 3,5 t erlaubt.
5. D;e installierten Werbetafeln oder Informationsstände dürfer keine Eehinderung oder

Gefährdung des fließenden Verkehrs, der Radfahrer und der Fußgänger verursachen.
6. Es sind seitens des Aufsleliers ständige Konlrollen hinsichtlich der Befestigung und der

möglichen Zerstörung durchzufilhren sowie unverzoglich die Beseitigurg von
Beschädigungen und,/oder Verun.einigungen der Straße, die im ursächiichen
Zusammenhang mit der erteilten Sondernutzung stehen, zu veranlassen,

7. Die Demontage bzw. Entfernung der Werbeträgei und He.stellung des Urzustandes
nach Ablauf des Genehmigungszeit.aumes hat spälestens eine Woche nach der Wahl
zu erfolgen.

8. Der Antragsteller haftel für al:e im Zusammenhang rnit der Aufstellung bzw.
Anbringung der Weöeanlagen enlstehenden Schäden.

9. Die Aufstellung der Tafeln darf nur an von der unteten Straßenvefkehrsbehörde
genehmigten Standorten erfolgen.

10.Die etwa vorhandenen Versorgungsleilungen sind beim Einschlagen der Erdnägel nicht
zu beschädigen. Eine Abslimmung lib€r Schachtpläne hat im Vorfeld der Aufstellung
nil der Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV) zu erfoigen.

Dartber hinaus gellen die Vorschriie! der Sondernirtzungsaaung der Stadl Dessau-
Roßlau-

lm Einzelfall anhängige o.dnungsbehördlicie lJntersagungsyerfügungen, welche äui
Verstößen gegen die Normen außerhalb des Straßenrechts beruhen, insbesondere dann,
wenn Sttaftatbestände erfüllt werden, wie z, B. das Verbreiten von Propagandamitteln oder
das VeMenden von Kennzeichen verfässungswidriger Organisationen oder wenn in
soostiger Weise Verstöße gegen die öffentliche Slcherheit oder Ordnung vorliegen,
werden von dieser Sondernutzungserlaubnis nicht berü:!d.

Vorsorglich weisen wir daraüf hin, dass Für alle im Zusammenhang mit der Aufstellung
bzw. Anbringung der Weöeanlagen entstehenden Schäden der Antragsteller haftet.
Müssen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durchgefahrt werden, die durch lhre
Wahlwerbung verursacht wu.den, sind die enlstehenden Kosten der Stadt Dessau-Roßlau
zu ersetzen. Sollte der Genehmigungszeitraum überschritten werden, gilt dies auch für
eine mögliche ErsatzYornahme.



*
Recht3beholt3belshrung:

Ci€gen den Bescheid kann innerhälb einög irlonats nach Bekandgabe Klege b€i dgn
Ver'!üaltungggericht Halle/Saale, Thorlnger, Sbaße 16,06112 Hälle/Saäle schtiftlich oder
zur Niedersahrift deg Urkundebeamten det Geschäfisstdle efiobei werden.

'Mit freqndlidlen Grttgen


